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Wil lkommen beim neuen gemeinsamen Internetauftr it t von sportartenlehrer.ch und 
sportartenschul le itende.ch. Sechs Jahre seit der Gründung präsentiert s ich die Vereinigung 
von 15 Sportverbänden mit e iner top-modernen Webseite. 
 
Die wicht igsten Themen werden auf der Startseite präsentiert.  Im Newsticker s ieht man 
immer sofort, was die Sportartenwelt gerade bewegt. Darunter die Top-Meldungen zu 
Experten-Schulungen und vorbereitenden Seminaren. Die Agenda hält die Nutzer auf dem 
Laufenden. 
 
Die starken Bi lder präsentieren die vertretenen Sportarten. Die übersicht l iche Navigat ion 
macht die Orient ierung le icht. Wer einen Fachausweis erwerben wil l  k l ickt blau, wer ein eidg. 
Diplom kl ickt rot. Im wicht igen Downloadbereich s ind al le Dokumente aufgeschaltet. 
 
Die Macher, an vorderster Front Thomas Meierhofer und Dominik Schmidt, haben Wert gelegt 
auf ein klares Layout, e ine angenehm zu lesende Schriftart und –grösse sowie ausreichenden 
Platz zwischen den Text- und Bi ldelementen. 
 
Jetzt s ind die Karatekas daran! Wie gefäl l t  Euch der neue Internetauftr it t? Gebt Thomas 
Meierhofer  e in Feedback. Er freut s ich darüber. 
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Und für die SKF-Dojoleiter 
 
Am 30. November 2017 f inden die letzten er le ichterten HFP für Sportartenschul le iter/ innen 
statt.  Das dazu obl igator ische Vorbereitungsmodul wird letztmals vom 27. – 29. September 
2017  in Burgdorf durchgeführt. Anmeldeschluss ist der 27. Jul i  2017. 
 
Ausschre ibung 
Vorbere i tungsmodul  
Prüfungsordnung 
 


